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1. Einleitung  
  
Die QSL-Karte (Funkbestätigungskarte) ist die schriftliche Bestätigung für eine 
durchgeführte Funkverbindung oder bei Höramateuren über eine gehörte Verbindung. 
Beim Funkamateur ist sie eine Höflichkeit für eine nette Verbindung. Die Ausführung 
ist dem individuellen Geschmack jedes Funkamateurs überlassen, wobei jedoch einige 
Grundregeln eingehalten werden müssen, da die QSL Karte sonst für den Empfänger 
wertlos sein kann. (Details siehe Punkt 9.) 
 
Die QSL-Vermittlung ist eine der tragenden Säulen des ÖVSV. 
 
Die Vermittlung von QSL-Karten spielt eine zentrale und wichtige Rolle im Leben vieler 
Funkamateure. Für manche ist es sogar einer der Hauptgründe, Mitglied in unserem  
Verein zu sein, da bekanntlich in OE nur über den ÖVSV QSL-Karten kostenlos 
vermittelt werden. 
Obwohl bereits diverse (auch für Diplome anerkannte) elektronische QSL Verfahren 
übers Internet wie z.B. eQSL.cc oder LoTW (Logbook of the World, ARRL) existieren, 
ist gerade der erfolgreiche Austausch von traditionellen und kreativ gestalteten QSL-
Karten für die Funkamateure oft die entscheidende Motivation weiterhin unsere Bänder 
zu beleben. Besonders die „Diplomjäger“ haben natürlich ein vitales Interesse an einer 
gut funktionierenden QSL-Vermittlung. 
 
 
2. Rechte und Pflichten des QSL-Managers laut Statuten des LV Tirol 
 
Der QSL-Manager des LV Tirol ist ein gewähltes Mitglied des erweiterten Vorstandes, 
der nach §17 Abs.1 e) ein Organ des Landesverbandes ist, und übt seine Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. 
Er wird alljährlich von der Hauptversammlung für ein Jahr gewählt, wobei er nach 
Ablauf dieser Funktionsperiode wiedergewählt werden kann. 
Die Funktion des QSL-Managers erlischt durch Ablauf der Funktionsperiode, Tod oder 
Rücktritt sowie die Enthebung durch eine außerordentliche Hauptversammlung; 
weiters durch Beendigung der Mitgliedschaft (§ 11). 
Er kann jederzeit seinen Rücktritt erklären. Diese Erklärung ist schriftlich an den 
Landesleiter zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Neuwahl oder Kooptierung eines 
neuen QSL-Managers wirksam. Bis dahin ist der zurücktretende QSL-Manager 
verpflichtet, die laufenden Geschäfte provisorisch nach bestem Wissen und Gewissen 
sorgfältig fortzuführen. 
 
Die eigentliche Aufgabe des QSL-Managers ist in §26 Abs. 8 festgelegt: 
 
„Der QSL-Manager ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße und rasche 
Vermittlung der QSL-Karten für die ausübenden Mitglieder und ausübenden 
Ehrenmitglieder zu sorgen.“ 
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3. Ziele und Richtlinien der QSL-Vermittlung 
 
Oberstes Ziel der QSL-Vermittlung ist es, die möglichst rasche Weiterleitung der 
einlangenden Karten an die Mitglieder bei vertretbarem Kostenaufwand 
abzuwickeln. 
Dies gilt natürlich ebenso für die Weiterleitung der abgehenden Karten an die QSL 
Vermittlung des DV des ÖVSV durch die QSL-Manager der einzelnen ADLs. 
 
Die Sorgfaltspflicht spielt dabei natürlich auch eine große Rolle – jede einzelne Karte 
kann für den betreffenden Funkamateur „Gold“ wert sein. 
Der QSL-Manager sollte seine Tätigkeit gewissenhaft und ohne persönliche 
Emotionen verrichten. 
 
Der Aufwand, eine gut funktionierende QSL-Vermittlung zu betreiben ist nicht 
unerheblich; die Tätigkeit erfordert persönliches Engagement, Geduld sowie 
Genauigkeit aller Beteiligten – helfende Hände sind für den jeweiligen 
Verantwortlichen sehr wichtig. 
 
Eine Einweisung in die Tätigkeit und Aufklärung über Umfang und Verantwortung 
erfolgt durch den Landesleiter oder ein anderes Mitglied des Vorstandes üblicherweise 
zusammen mit dem Vorgänger des Referates bei Amtsübernahme. 
 
In der Regel ist derzeit in OE7 mit ca. 300-500 zu vermittelnden Karten je Lieferung 
vom DV alle 4-6 Wochen zu rechnen, was einen Arbeitsaufwand beim Sortieren und 
Weiterversand von bis zu 10 Stunden für eine einzelne Person verursachen kann! 
 
Um diese Tätigkeit leicht durchführen zu können, muss dazu ein entsprechender Platz 
vorhanden sein. Sortierkästen werden vom LV nach Möglichkeit bereitgestellt. Der 
QSL-Manager ist aber in der Ausübung seiner Tätigkeit, Organisation und Wahl seiner 
Mittel weitgehend unabhängig. Die Nähe zu einem Postamt ist zwar nicht 
Voraussetzung, aber hilfreich. 
 
Die regelmäßige Kommunikation und der Erfahrungsaustausch des QSL-Managers mit 
den Kollegen im DV des ÖVSV, den Kollegen der ADLs, dem 
Schriftführer/Datenpfleger und der Landesleitung sind unerlässlich und fördern das 
positive Image der QSL-Vermittlung. 
Die elektronische Kommunikation per E-Mail ist dabei zu bevorzugen, da alle 
Beteiligten damit unmittelbar und ohne Verzögerung bei geringstem Kostenaufwand 
erreichbar sind.  
 
Es darf in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden, dass es nicht selten zu 
Unmutsäußerungen von Funkamateuren, die enttäuscht sind, wenn eine lang ersehnte 
Karte einfach nicht kommen will, kommt. 
Der QSL-Manager trägt dafür in den seltensten Fällen die Schuld. Wie allseits bekannt 
sein dürfte sind die Wege der Karten aus allen Teilen der Welt meist aus finanziellen 
Gründen oft abenteuerlich und verschlungen, und können auch Jahre Zeit in Anspruch 
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nehmen, trotzdem ist der QSL-Manager aber üblicherweise der erste Angriffspunkt bei 
mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten. 
In diesen Fällen wird eine rasche Aufklärung eventueller Probleme sowie Information 
des Landesleiters zum Sachverhalt zu einer Deeskalation entscheidend beitragen. 
Der QSL-Manager des LV kann sich selbstverständlich auf die Unterstützung durch 
den Landesleiter und die Mitglieder des Vorstandes verlassen. In Problemfällen wird 
stets versucht werden, die Schwierigkeiten mit vereinten Kräften rasch zu lösen. 
 
Selbstverständlich steht ihm auch die Möglichkeit der direkten Mitgliederinformation 
über eine Aussendung an die Ortsstellenleiter oder einen Beitrag in der 
Vereinszeitschrift „qsp“ jederzeit offen. 
Der Schriftführer steht für derartige Aktivitäten jederzeit helfend zur Seite. 
 
Ein persönlicher Bericht im Rahmen der Hauptversammlung des ÖVSV LV Tirol 
(immer 1. Freitag im Mai in Innsbruck) ist üblich, und sehr willkommen. 
 
Eine Weitergabe der übernommenen QSL-Karten an andere Personen, als die im 
Ablauf festgelegten ist nicht gestattet. 
 
Karten, deren Gestaltung und/oder Inhalt gegen Anstand und gute Sitten verstoßen, 
sowie QSL-Karten, die den Interessen des ÖVSV zuwiderlaufen, sind von der 
Vermittlung ausgeschlossen. 
 
Es können nur QSL-Karten von Verbindungen auf den Amateurfunkbändern an 
Amateurfunkstationen vermittelt werden. QSL-Karten an internationale Radio-Sender 
können wir nicht vermitteln. 
 
QSL-Karten an Club-/automatisch arbeitende Stationen (Relais, Baken) können nur 
vermittelt werden, wenn der Verantwortliche für diese Station Mitglied im ÖVSV ist und 
das Rufzeichen in der Relaisliste ersichtlich ist. 
 
Von einigen Funkamateuren die ihre QSOs mit dem Computer verwalten, werden nach 
einiger Zeit sogenannte „Mahn QSL-Karten“ verschickt. Man kann niemanden dazu 
zwingen ein QSO mit einer QSL-Karte zu bestätigen. Einige dieser Mahn QSL-Karten 
sind von QSOs die schon etliche Jahre zurück liegen. Es macht wenig Sinn solche 
QSL-Karten noch einmal zum Versand zu bringen, sie belasten nur das QSL-Büro. 
Entweder sie bleiben wieder unbeantwortet oder sie kommen zurück mit dem Vermerk 
"Kein Mitglied" oder "Verstorben". Rufzeichen können sich im Laufe der Zeit auch 
geändert haben und das angemahnte Rufzeichen kann einem neuen Besitzer zugeteilt 
worden sein, der mit der QSL-Karte nichts anfangen kann. 
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4. Ablauf der QSL-Vermittlung in OE: 
 
4.1 Eingehende Karten: 
 
Diese werden von der QSL-Vermittlung des DV ca. alle 4-6 Wochen unsortiert an den 
QSL-Manager des Landesverbandes geschickt. 
Manchmal (je nach Menge) geschieht dies auch in längeren Abständen. So kann es 
z.B. im Sommer eine urlaubsbedingte Pause geben. 
Es besteht auch die Möglichkeit dass die in Wien vorhandenen Karten bei 
Versammlungen durch Vorstandsmitglieder mit nach OE7 genommen werden. (Zeit- 
und Kostenersparnis), und dann umgehend dem QSL Manager des Landesverbandes 
zugestellt werden. 
Der QSL-Manager des LV sortiert diese Karten nach ADLs, und schickt diese per Post 
an den jeweiligen QSL-Manager des ADLs. 
Bei Treffen oder Versammlungen können diese natürlich auch persönlich übergeben 
werden, wenn sich dadurch die Weitergabe nicht verzögert. 
 
Da viele ADLs Monatstreffen abhalten, ist es sehr wünschenswert, wenn die QSL 
Karten rechtzeitig vor den jeweiligen Treffen verschickt werden, da damit die 
Weitergabe an die Mitglieder einfach bewerkstelligt werden kann. 
 
Diese Termine sind von den QSL-Managern der ADLs in geeigneter Form dem QSL-
Manager des LV bekanntzugeben. 
 
 
4.2 Ausgehende Karten: 
 
Diese werden von den Mitgliedern bereits vorsortiert (nach den Richtlinien unter 9.) 
dem jeweiligen QSL-Manager der Ortsstelle zur Weiterleitung übergeben. Der QSL-
Manager des ADL stellt damit die ausgehende Sendung zusammen und verschickt 
diese in monatlichen Abständen an die QSL-Vermittlung im DV. 
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5. Aufgaben des QSL-Managers des LV 

 
- Übernahme der eingehenden QSL Karten 
- Sortierung der eingehenden Karten nach ADL Zugehörigkeit 
- Aussortieren der Karten der Nichtmitglieder und Silent Keys 

und Retoursendung an den DV mit entsprechendem Vermerk 
- Regelmäßige (monatliche) Weiterleitung der eingehenden Karten an die 

QSL-Manager der einzelnen ADLs 
- Regelmäßige Abrechnung des Aufwandes (z.B. Porto) mit dem Landesleiter 

(Belege aufbewahren!)  
- Unverzügliche schriftliche Bekanntgabe von Adressänderungen des QSL-

Managers an den Schriftführer des LV der davon die QSL-Vermittlung des 
DV in Kenntnis setzen wird. 

- Unverzügliche Bekanntgabe von längerfristigen Verhinderungen durch 
Abwesenheit, Krankheit usw. an den Landesleiter 

- Beratung der Mitglieder bei der Gestaltung der QSL Karten 
 

6. Aufgaben des QSL-Managers der Ortsstelle 
 

- Übernahme der eingehenden QSL Karten vom QSL-Manager des LV 
- Übernahme der ausgehenden QSL Karten der einzelnen Mitglieder 
- Sortierung der von den Mitgliedern ausgehenden Karten für die 

Weiterleitung an den QSL-Manager des DV nach den DV Richtlinien 
(Punkt 9.) 

- Anwesenheit bei jeder Monatsversammlung des OV 
Bei Verhinderung Vertreter durch Ortsstelle bestellen 

- Regelmäßige (monatliche) Weiterleitung der ausgehenden Karten an die 
QSL-Vermittlung des Dachverbandes 

- Ausgabe der QSL Karten an die Mitglieder bei den planmäßigen 
Monatsversammlungen oder bei anderen geeigneten Gelegenheiten 

- Unverzügliche schriftliche Bekanntgabe von Adressänderungen des QSL-
Managers an den Schriftführer des LV und die QSL-Vermittlung des LV 

- Unverzügliche Bekanntgabe von längerfristigen Verhinderungen durch 
Abwesenheit, Krankheit usw. an den Ortsstellenleiter 

- Beratung der Mitglieder bei der Gestaltung der QSL Karten und  
Vorsortierung nach den Richtlinien des DV 

 
7. Aufgaben des Schriftführers des LV im Zusammenhang mit der QSL-

Vermittlung 
 

- Übermittlung der Mitgliederlisten an den QSL Manager des LV 
- Information des QSL-Managers des LV bei Änderungen des 

Mitgliederstandes 
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8. Adressen 
 
8.1 Adressen Dachverband und Landesverband: 
 
QSL-Vermittlung Dachverband: 

ÖVSV-Dachverband 
QSL-Vermittlung 
Eisvogelgasse 4/1 
A-1060 Wien 
 
ÖVSV-QSL-Büro  
T: 01 / 9992132 
F: 01 / 9992133 

 E: oe1bkw@oevsv.at  
 
Referat QSL-Vermittlung Ausland: Karl Bugner, OE1BKW 
Referat QSL-Vermittlung Inland:   Karl Bernhard, OE1BKA 
 

 
QSL-Manager LV OE7: 
 Egon Pelzer (OE7PET) 
 Thierbergweg 12  

6330 KUFSTEIN 
T:  05372 / 63726 
E:  oe7pet@oevsv.at  

 
 
Landesleiter OE7: 
 Gustav Benesch (OE7GB) 
 Gärberbach 34 
 6020 Innsbruck 
 T: 0512 / 574915 
 E: oe7gb@oevsv.at  
 
 
Schriftführer LV OE7 
 Manfred Mauler (OE7AAI) 
 Kaiser-Max-Straße 50 
 6060 Hall in Tirol 
 T: 0664 / 6018724600 
 E: oe7aai@oevsv.at  
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8.2 Adressen QSL-Manager der OE7 Ortsstellen: 
 
QSL-Manager ADL700 (LV Tirol) 
 Gustav Benesch (OE7GB) 
 Gärberbach 34 
 6020 INNSBRUCK 
 T: 0512 / 574915 
 E: oe7gb@oevsv.at  
  
QSL Manager ADL701 (Innsbruck): 
 Heinz Mazzurana (OE7HKJ) 
 Aichat 8/2 
 6060 MILS 
 T: 05223 / 44693 
 E: oe7hkj@oevsv.at  
 
QSL-Manager ADL702 (Landeck): 
 Vermittlung über ADL703 (Imst) 
 
QSL-Manager ADL703 (Imst): 
 Viktor Lechner (OE7LVI) 
 Sonnenweg 23 
 6460 IMST 
 T: 0650 / 2480071 
 E: oe7lvi@oevsv.at  
 
QSL-Manager ADL704 (Reutte-Außerfern) 
 Alfred Sonnweber (OE7AAT) 
 Untergarten 2 
 6631 LERMOOS 
 T: 05673 / 2855 
 E: oe7aat@oevsv.at  
 
QSL-Manager ADL705 (Wattens) 
 Arnold Janku (OE7NJI) 
 Salurnerstraße 18 
 6112 WATTENS 
 T: 0664 / 5196308 
 E: oe7nji@oevsv.at  
 
QSL-Manager ADL706 (Schwaz) 
 Franz Christleth (OE7FCH) 
 Nikolaus-Pfeifaufstraße 11 
 6200 JENBACH 
 T: 05244 / 63987 
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QSL-Manager ADL707 (Kufstein) 
 Egon Pelzer (OE7PET) 
 Thierbergweg 12  

6330 KUFSTEIN 
T:  05372 / 63726 
E:  oe7pet@oevsv.at  

 
QSL-Manager ADL708 (Lienz) 
 Adolf Kaufmann (OE7UF) 
 Dölsach 185 
 9991 DÖLSACH 
 T: 04852 / 69664 
 E: oe7uf@oevsv.at   
 
QSL-Manager ADL709 (St. Johann i.T.) 
 Andreas Jöbstl (OE7AJT) 
 Walchau 43 
 6391 FIEBERBRUNN 
 E: oe7ajt@oevsv.at  
 
QSL-Manager ADL710 (Jenbach) 
 Leo Zunt (OE7LZH) 
 Parkweg 5 
 6200 JENBACH 
 T: 05244 / 63518 
 
QSL-Manager ADL711 (Rattenberg) 
 Hans Erhard (OE7EHH) 
 Siedlung 161 
 6240 RADFELD 
 T: 05337 / 66925 
 
QSL-Manager ADL712 (Achensee) 
 Vermittlung über ADL710 (Jenbach) 
 
QSL-Manager ADL713 (Zillertal) 
 Wolfgang Kröll (OE7WDJ) 
 Schwendau 191 
 6283 HIPPACH 
 T: 05285 / 62965 
 E: oe7wdj@oevsv.at  
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QSL-Manager ADL744 (Rotes Kreuz, LV Tirol) 
 Artur Stolz (OE7FZI) 
 Prinz-Eugen-Straße 64 
 6020 INNSBRUCK 
 T: 0664 / 2625406 
 E: oe7fzi@oevsv.at  
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9. Die QSL Karte  
 
Von Karl Bugner – OE1BKW (erschienen im qsp 12/2004) 
 
 
Format und Informationsinhalt:  
 
Das Format darf die Normgröße DIN A6 (105 x 148 mm) nicht überschreiten. Die QSL-
Vermittlung verwendet standardisierte Verpackungen, in die Übergrößen nicht passen. 
Der Karton sollte dem der üblichen Postkarten entsprechen. Zu dünnes Papier oder 
dicke Kartone sind unzweckmäßig. Das Gewicht der QSL-Karte sollte um drei Gramm 
wiegen. Da es bereits ausländische QSL-Vermittlungen gibt, die die einlangenden 
Karten codieren und automatisch sortieren, sollte am unteren Rand ein Streifen von 
zirka einem Zentimeter von Druck, Beschriftung oder Stempelung frei bleiben.  
 
Die QSL-Karte muss folgende Informationen unbedingt enthalten: 
 

- RUFZEICHEN der Gegenstation  
- HINWEIS auf QSL-Manager mit "QSL VIA ..."  

(aber nur wenn Sie die Info selbst gehört haben. Abschreiben aus veralteten 
Listen führt zu Verwirrung und Fehlleitung!)  

- DATUM der Verbindung  
- UHRZEIT nur in UTC (Universal Time Coordinated)  
- BETRIEBSART 

(unbedingt mit Hinweis: Zweiweg-QSO, TWO-WAY-QSO oder 2x...) 
- FREQUENZ in KHz oder Frequenzband 
- RAPPORT RS/RST  
- UNTERSCHRIFT (üblicherweise Vorname oder "Nickname" des Operators) 

 
Beispiel: 

 
 

Fehlt eine dieser Angaben oder ist sie gar wegen Schreibfehlers korrigiert worden, ist 
sie für den Empfänger - insbesondere für die Erreichung von Funkdiplomen - wertlos!!! 
Zusätzliche Angaben betreffend die Station, Erstverbindungen, Höflichkeitsfloskeln 
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usw. sind zulässig. Höramateure sollten zu drei verschiedenen Zeitpunkten die 
Hörbarkeit melden und sollten dies bei der Gestaltung der QSL-Karte berücksichtigen. 
 
Zur Zeitangabe: Beachten Sie bitte, dass 

- 01. April 01.00 Uhr MESZ  
- 01. April 00.00 Uhr MEZ  
- 31. März 24.00 Uhr MEZ und 
- 31. März 23.00 Uhr UTC 

ist. 
 
Die QSL-Karten sind in klarer, deutlicher Schrift auszufüllen. Nicht lesbare Zeichen 
oder Schriften (z.B. Kurrentschrift) führen zu Fehlleitungen oder dazu, dass sie im 
Ausland im Papierkorb landen. Verwenden Sie nur Großbuchstaben in Blockschrift! 
Die Ziffer 0 ist durchzustreichen, damit sie vom Buchstaben O unterschieden werden 
kann. Verwechslungen gibt es auch bei den Buchstaben U und V, bei I und J, aber 
auch bei O und Q. Am besten ist, Sie verwenden jene Normschrift, die Sie auch für 
das Ausfüllen von Formularen verwenden müssen, die elektronisch gelesen werden.  
 
QSL-Versand 
 
Der QSL-Versand erfolgt weltweit über QSL-Büros, wobei zwischen 

- offiziellen Büros der IARU-Mitgliedsverbände  
- offiziellen Büros von Vereinen (z.B. YASME,ISWL, usw.) 
- privaten QSL-Büros 

zu unterscheiden ist.  
 
Der ÖVSV vermittelt für seine Mitglieder die QSL-Karten an alle Büros der IARU-
Mitgliedsverbände sowie an eine Reihe privater Büros und an QSL-Manager mit 
größerem Aufkommen. Sie können Ihre ausgehenden QSL-Karten SORTIERT direkt 
an den  

ÖVSV-Dachverband 
QSL-Vermittlung 

Eisvogelgasse 4/1, A-1060 WIEN 
 
oder aber über Ihre Bezirks- oder Ortsstelle bzw. das QSL-Büro Ihres 
Landesverbandes senden. Die einlangenden Karten werden im QSL-Büro des ÖVSV 
nach Landesverbänden vorsortiert und monatlich an die Landesverbands-QSL-
Vermittlungen zugesendet oder direkt zur Weitervermittlung übergeben. Von dort 
gelangen sie mehr oder minder schnell über die Bezirks- und Ortsstellen an Sie.  
Die Laufzeit der QSL-Karten von Ihrem Partner bis zu Ihnen hängt von einer Reihe von 
Faktoren ab, auf die die QSL-Vermittlung keinen Einfluss hat. Sie kann zwischen 
wenigen Wochen und mehreren Jahren betragen. Es gibt leider auch Amateure, die 
QSO Karten versprechen dann aber keine versenden. Mit einer Rücklaufquote von 50 
Prozent muss gerechnet werden. 
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Sortierung:  
 
Wenn Sie Ihre QSL-Karten an das ÖVSV-QSL-Büro senden oder in Ihrer Orts- oder 
Bezirksstelle abgeben, müssen sie VORSORTIERT sein. 
  
Beachten Sie bitte folgende Sortierregeln:  
Im Allgemeinen sind die Karten nach dem Präfix alphanumerisch zu sortieren.  
 

- Karten nach Österreich sind obenauf zu sortieren getrennt von der übrigen 
Welt, aufsteigend von OE1-OE9,  

 
- sonst aufsteigend nach dem Präfix.  

 
- Karten, die nach demselben Land, aber mit unterschiedlichen Präfixen gehen, 

sollen zusammengefasst werden. 
z.B. AM-AO mit EA-EH - Spanien.  

 
- Karten für Gäste aus dem Ausland mit Rufzeichen aufgrund der CEPT - 

Regelung TR/61-01 sind dem Herkunftsland des Gastes zuzuordnen. 
z.B. EA8/DL1AA/p gehört zu DL, außer es wird eine andere Managerinfo 
ausdrücklich angegeben.  

 
- Bei Frankreich sind die Karten für das Mutterland (F, HX, TK, TM, TP) von 

Überseebesitzungen (FG-FY, TO) zu trennen.  
 

- Bei Großbritannien sind die Karten für Nordirland, Schottland und Wales hinten 
anzureihen.  
Nordirland:  GI, GN, MI, MN, 2I, 2N  
Schottland:  GM, GS, MM, MS, 2M, 2S 
Wales:   GC, GW, MC, MW, 2C, 2W  

 
- Karten für Australien, Präfixe AX, VH-VN, VZ sind nach Ziffern zu sortieren. 

 
- Karten nach Tschechien (OK, OL) und Slowakei (OM) getrennt sortieren. 

 
- Ex-Jugoslawien: Die neu entstandenen Länder sind getrennt zu sortieren:  

Serbien/Montenegro/Kosovo: YT, YU, YZ, 4N, 4O mit Ziffern 1, 6, 7, 8, 9, 0 
Kroatien:  9A 
Slowenien:  S5 
Bosnien:  T9 
Mazedonien:  Z3 

 
- die ehemalige "Sowjetunion" gibt es seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, 

sondern 15 Nachfolgestaaten mit eigenen QSL-Büros:  
Russland alle R, UA-UI, U1, U2, U3, U4, U6, U9, U0 
Ukraine   EM-EO, UR-UZ, U5 
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Armenien   EK 
Moldawien   ER 
Estland   ES  
Weißrussland  EU-EW 
Kirgisien   EX 
Tadschikistan  EY 
Turkmenistan  EZ 
Litauen   LY  
Usbekistan   UJ-UM, U8 
Kasachstan   UN-UQ, U7 
Lettland   YL  
Azerbaidschan  4J, 4K 
Georgien   4L  

 
- USA: Hier gibt es rund 30 verschiedene Büros. Zunächst sind die "Exoten" 

auszusortieren: 
KG4xx (Suffix 2 Buchstaben) Guantanamo  
alle AH, KH, NH, WH   wenn aus Pazifik  
alle KP, NP, WP    Puerto Rico, US-Virgin Isl. 
alle AL, KL, NL, WL (1-0!!)  Alaska 
alle Calls KC4AAA-KC4AAE Antarktis 
alle Calls KC4USA-KC4USZ Antarktis  
alle restlichen Rufzeichen AA-AK, K-KZ, N-NZ, W-WZ werden nach den Ziffern 
sortiert. Dabei sind K4, N4, W4 vor den restlichen der Ziffer 4 zu reihen, da 
getrennte Büros. 
Achtung: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 sind nicht USA!!!  

 
- Japan: Alle JA-JS, 7J-7N, 8J-8N 

Aber nicht: JT, JU, JW, JX, JY  
 

- Hörerkarten sind am Ende des jeweiligen Landes zu reihen.  
 
Direkt-QSL  
 
Viele DX-peditionen und zunehmend auch Individualstationen geben im QSO eine 
QSL-Adresse oder einen QSL-Manager an und erwarten eine direkte Zusendung der 
QSL-Karte(n). Oft weist das darauf hin, dass Ihr QSO-Partner nicht Mitglied des 
nationalen Verbandes ist oder dass es in diesem Land kein QSL-Büro gibt. Manche 
Stationen trachten durch Direkt-QSLs und die dafür erforderlichen IRCs die 
Druckkosten für die QSL-Karten hereinzubekommen. Es gibt einzelne Stationen, die 
darauf bestehen, dass nur eine einzige QSL-Karte mit selbstadressiertem Kuvert und 
IRCs und/oder "Green Stamps" (1-Dollarnoten) zugesendet werden. Üblicherweise 
versendet man Direkt-QSL-Karten mit:  
 
SASE (Self-addressed stamped envelope) fertig an sich selbst adressiertes Kuvert mit 
ausreichender Frankierung mit Briefmarken des Landes der Partnerstation. Fremde 
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Briefmarken erhält man wohl nur in Geschäften für Briefmarkensammler. Genaue 
Kenntnis der Gebühren des fremden Landes ist erforderlich.  
 
oder: 
 
SAE (Self-addressed envelope) fertig an sich selbst adressiertes Kuvert zuzüglich 1-2 
IRCs. 
 
IRCs (International Reply Coupons) sind Internationale Antwortscheine, die bei den 
Österreichischen Postämtern zum Preis von EUR 1,30/Stk. erhältlich sind. Beachten 
Sie, dass die Antwortscheine eine Ablauffrist haben. Am 1. Juli 2006 wurde durch die 
UPU (Universal Postal Union) neue IRCs mit einem neuen fälschungssicheren Design 
eingeführt. Diese neuen IRCs sind in über 70 Ländern bis 31.12.2009 verwendbar. 
 

   
IRC Vorderseite IRC Rückseite 
 
Antwortscheine aus der Zeit nach 1976 sind bei uns noch gültig, werden in manchen 
fremden Ländern (z.B. USA) aber nicht mehr anerkannt. An Stelle von IRCs können 
auch "Green Stamps" (Ein-Dollarnoten) verwendet werden.  
Da 2007 die Postverwaltungen anlässlich des 100 jährigen Jubiläums der IRCs diese 
mit Sonderaufdrucken ”1907–2007: 100 years of IRCs!” versehen werden können, ist 
zu befürchten, dass diese für Briefmarkensammler interessant werden. 
Beachten Sie weiters, dass IRCs nicht nach allen Ländern verwendet werden können, 
weil nicht alle Postverwaltungen Antwortscheine umtauschen. In solchen Ländern 
werden aber gelegentlich von anderen Amateuren IRCs zur Bezahlung von Diplomen 
gesucht.  
Liste der Länder, die IRCs verkaufen: http://www.upu.int/irc/fr/irc_countries_list_fr.pdf  
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ACHTUNG: 
Wenn Sie von einem befreundeten Amateur IRCs aus USA oder Canada bekommen, 
können Sie diese nur für Sendungen nach Ländern außerhalb von USA und Canada 
verwenden, da sie dort nicht umgetauscht werden können.  
 
Wenn Sie Antwortscheine beim Postamt kaufen, so achten Sie darauf, dass diese vom 
Postamt auf der linken unteren Vorderseite abgestempelt werden. Andere 
Stempelungen (z.B. rechts) machen den IRC ungültig!  
 
Green Stamps (Dollarnoten) können die nicht mögliche Verwendbarkeit von IRCs 
umgehen. Beachten Sie aber, dass es wegen der Devisenbestimmungen im 
betreffenden Land für Ihren QSO-Partner gefährlich werden kann. So ist die Beilage 
von Geldmitteln in Briefe in Indien und einigen anderen Ländern strafbar.  
 
Sondermarken oder sonst auffällige Frankierung von Briefen erhöhen die Gefahr, dass 
Ihr Brief einem Sammler "zum Opfer fällt" und Ihren QSO-Partner nie erreicht.  
 
Der Ausdruck von QSO-Daten auf Etiketten und deren Platzierung an der gleichen 
Stelle auf Ihren QSL-Karten schafft unserer Vermittlung Probleme beim Verschließen 
der Versandkartone oder -kuverts, speziell dann wenn bei großer Zahl solcher Karten 
nach dem gleichen Land, z.B. wenn nach einem großen Kontest der Kartenstoß durch 
die Etiketten in der Mitte stärker als an den Rändern ist. 
 
Wenn Sie die QSO-Daten ausdrucken, sollten Sie auch darauf achten, dass das 
Farbband noch lesbar druckt bzw. die Farbpatrone noch über genügend Tinte verfügt.  
 
Ein wichtiger Hinweis:  
Seit Anfang 2001 befinden sich der ÖVSV-Dachverband und die QSL-Vermittlung in 
der Eisvogelgasse 4/1,1060 Wien. Wenn Sie auf Ihren QSL-Karten noch immer die 
veralteten Adressen Postfach 999, 1014 Wien oder Theresiengasse 11,1180 Wien 
haben, so streichen Sie solche Aufdrucke! Es besteht kein Nachsendeauftrag mehr 
und derartige Sendungen gehen an die Absender zurück. 
 
Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die QSL-Vermittlung kein Postamt 
ist. Briefe in Kuverts, gleichgültig ob offen oder verschlossen können nicht vermittelt 
werden. Das gilt auch für alles, was nichts mit dem Amateurfunk zu tun hat, z.B. 
Betteln um Telefonwertkarten oder Kettenbriefe. 
 
In Zweifelsfällen lohnt eine Rückfrage beim 
ÖVSV-QSL-Büro (Telefon: 01 / 999 21 32; FAX 01 / 9992133)  
 
OE1 BKW 
(teilweise ergänzt durch OE7AAI) 
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10. Änderungen 
 
Änderungswünsche richten Sie bitte an den Schriftführer des Landesverbandes. 
Änderungen der Aufgaben und Vorgangsweise bei der QSL-Vermittlung müssen von 
der Hauptversammlung beschlossen werden. 
 
 
Dokument  erstellt: 
 
11.11.2006 V1.00 Manfred Mauler,OE7AAI 
 
Dokument geändert: 
 
12.11.2006 V1.01 Adressen QSL-Manager ADLs hinzugefügt; Thomas/OE7TKH 
13.11.2006 V1.02 Update Adressen QSL-Manager ADLs; Manfred/OE7AAI 
14.11.2006 V1.03 Update E-Mail Adressen QSL-Manager; Manfred/OE7AAI 
21.11.2006 V1.04 Korrekturen diverse Präfixe auf S.12 und S.13; Manfred/OE7AAI 
  Ergänzung IRC Information auf S.14 
3.12.2006 V1.05 Korrektur Text Versand ausgehende QSL Karten; S.6 
2.3.2008 V1.06 Überarbeitung wg. Neuer Statuten 
  Neuer QSL-Manager ADL703 Imst; Manfred/OE7AAI 
26.11.2008 V1.07 Kleinere kosmetische Änderungen; Manfred/OE7AAI 
7.1.2009 V1.08 Änderung QSL Manager ADL700 und ADL744; Manfred/OE7AAI 
 
 


